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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 

Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass mit einem offenen Handel sowohl die regionale Integration und das 

wirtschaftliche Wachstum als auch nachhaltige Entwicklung, Wohlstand und 

Beschäftigung gefördert werden müssen; weist erneut darauf hin, dass die Länder, die am 

besten in die Weltwirtschaft integriert sind, auch zu den reichsten zählen und dass der 

Handel dazu beigetragen hat, Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut 

herauszuführen; erkennt jedoch an, dass nicht allen Entwicklungsländern derartige 

Gewinne zuteilgeworden sind und dass insbesondere die am wenigsten entwickelten 

Länder (LDC) im weltweiten Handel weiterhin an den Rand gedrängt werden; begrüßt in 

diesem Zusammenhang den neuen Ansatz der Kommission, in dessen Rahmen Handels- 

und Investitionsabkommen eingesetzt werden, um Werte wie nachhaltige Entwicklung, 

Menschenrechte, fairen und ethischen Handel und Korruptionsbekämpfung langfristig zu 

fördern; 

2. bekräftigt, dass lediglich ein gerechter und angemessen regulierter Handel, wenn er an die 

Ziele für nachhaltige Entwicklung angepasst ist, Entwicklungsmöglichkeiten bergen kann; 

3. begrüßt insbesondere die Zusage der Kommission, dass kein Handelsabkommen jemals zu 

einem niedrigeren regulatorischen Schutzniveau führen wird, dass Veränderungen bei den 

Schutzniveaus nur mehr Schutz bedeuten können und dass das Regulierungsrecht immer 

gewährleistet sein wird; 

4. fordert die Kommission auf, die verbindliche Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung zu stärken und in sämtliche Handelsabkommen umfassende Kapitel zur 

nachhaltigen Entwicklung aufzunehmen; 

5. hebt hervor, dass die Bedeutung des potenziellen Beitrags der Handelspolitik zur 

nachhaltigen Entwicklung unlängst erneut in dem Abschlussdokument von Addis Abeba 

und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bestätigt wurde; bekräftigt, dass die 

Ziele für nachhaltige Entwicklung mehrere handelsbezogene Ziele in verschiedenen 

Politikbereichen umfassen und dass eine der konkretesten Zielsetzungen in der Steigerung 

der Ausfuhren aus Entwicklungsländern mit Blick auf die Verdopplung des Anteils der 

LDC an den globalen Ausfuhren bis 2020 besteht; fordert die Kommission auf, das 

Potenzial der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern voll auszuschöpfen, um die 

Marktwirtschaften dieser Länder zu stärken; 

6. begrüßt, dass in der Mitteilung mit dem Titel „Handel für alle“ der Grundsatz der 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung bekräftigt und eine 

verantwortungsbewusstere Handels- und Investitionspolitik angestrebt wird, indem unter 

anderem auf die soziale Verantwortung der Unternehmen ausgerichtete Initiativen und die 

Sorgfaltspflicht in der gesamten Produktionskette gestärkt werden und somit zur 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und zu integrativem Wachstum in 

Entwicklungsländern beigetragen wird; begrüßt außerdem die Zusage, die möglichen 

Auswirkungen neuer Freihandelsabkommen auf die LDC eingehend zu analysieren; 

bedauert, dass die Mitteilung „Handel für alle“ keinen Verweis auf das Cotonou-
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Abkommen enthält, das im Jahr 2020 ausläuft; fordert die EU auf, hinsichtlich des 

Rahmens nach dem Cotonou-Abkommen einen umfangreichen Konsultations- und 

Dialogprozess einzuleiten und auch die AKP-Staaten in diesen Prozess einzubinden; 

7. ist der Ansicht, dass die Menschenrechte gegenüber Handelsbestimmungen und 

Investitionsvereinbarungen Vorrang genießen sollten; 

8. erkennt an, dass die Handels- und Investitionspolitik der EU den Bedenken der 

Verbraucher Rechnung tragen muss, indem auf die soziale Verantwortung der 

Unternehmen ausgerichtete Initiativen und die Sorgfaltspflicht in der gesamten 

Produktionskette gestärkt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU 

jedoch nachdrücklich auf, den bestehenden freiwilligen Ansatz hinter sich zu lassen und 

auf eine verbindliche Sorgfaltspflicht hinzuarbeiten; 

9. begrüßt die erneute Verpflichtung zu integrativem Multilateralismus sowie die auf der 

Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Nairobi erzielten Fortschritte, die 

insbesondere die Landwirtschaft betreffen und zu denen die Abschaffung 

handelsverzerrender Ausfuhrsubventionen für Agrarerzeugnisse und der verbesserte 

Zugang zum Markt für die LDC zählen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Zusage der 

EU, über einen Zeitraum von fünf Jahren 400 Mio. EUR für Entwicklungsländer, 

insbesondere die LDC, zur Verfügung zu stellen, um sie bei der Umsetzung des WTO-

Übereinkommens über Handelserleichterungen zu unterstützen und ihnen technische Hilfe 

bereitzustellen; hält es ebenfalls für erforderlich, die Doha-Runde um elektronischen und 

digitalen Handel zu erweitern, um technische Fortschritte schneller und gerechter mit 

Entwicklungsländern zu teilen und gleichzeitig dazu beizutragen, den Mangel an 

Infrastrukturen zu umgehen, insbesondere in abgelegenen ländlichen Gebieten; 

10. stellt fest, dass sich die Entwicklungsländer in Bezug auf ihre Integration in das 

multilaterale Handelssystem und die damit einhergehenden Vorzüge zunehmend 

voneinander unterscheiden; fordert die Einführung einer besonderen Regelung für die 

LDC, die nur einen sehr geringen Anteil am Welthandel haben; begrüßt daher die 

Überarbeitung des Allgemeinen Präferenzsystems (ASP); 

11. hebt hervor, dass der Handelshilfe (Aid for Trade – AfT) beim Aufbau von 

handelsbezogenen Kapazitäten sowie in den Bereichen technische Unterstützung, 

Unterstützung von Unternehmen und regionale Integration eine entscheidende Rolle 

zukommt; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich zu verpflichten, die 

Unterstützung in Form von Handelshilfe für Entwicklungsländer, insbesondere für LDC, 

mit dem Ziel zu erhöhen, Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen, die 

Diversifizierung der Produktion, Technologietransfers, die Entwicklung heimischer 

Produktionskapazitäten, den Verkehr und sonstige Infrastrukturen, die Stärkung der Rolle 

von Frauen sowie Genossenschaften bei der bevorstehenden Überarbeitung der 

EU-Strategie für Handelshilfe zu fördern; weist jedoch darauf hin, dass ernsthafte 

Anstrengungen von Seiten der unmittelbar betroffenen Länder und wesentliche 

Verbesserungen bei der Staatsführung erforderlich sind, da die Entwicklungshindernisse 

in diesen Ländern nicht allein durch Handel überwunden werden können; hält es in 

diesem Zusammenhang für wichtig, den Schwerpunkt auf die Verwirklichung von 

Ziel Nr. 16 der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu legen, insbesondere im Bereich der 

verantwortungsvollen Staatsführung und des Steuerwesens; fordert die Kommission auf, 
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gemäß der Ankündigung in der Mitteilung „Handel für alle“ gerechten und ethischen 

Handel in der bevorstehenden Überarbeitung der EU-Strategie für Handelshilfe zu 

behandeln; 

12. bekräftigt die Rolle von Bankdienstleistungen in der Entwicklung von Handel und 

Investitionen; fordert die EU auf, die Förderung des Zugangs zu Bankdienstleistungen in 

Entwicklungsländern zu unterstützen; 

13. weist darauf hin, dass Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) ein wichtiges 

entwicklungspolitisches Instrument zur Linderung der Armut sein und ferner zur 

langfristigen Förderung der Menschenrechte und der weiteren regionalen 

Wirtschaftsintegration beitragen können; fordert die EU auf, eine bestimmte 

Überwachungsstruktur in die WPA aufzunehmen, die auf die nachhaltige Entwicklung 

und die Menschenrechte ausgerichtet ist und mit der dafür gesorgt wird, dass 

Organisationen der Zivilgesellschaft und Gewerkschaften aktiv und auf transparente 

Weise einbezogen werden; fordert die EU auf, die Unterzeichnung der endgültigen WPA 

voranzutreiben; fordert die Kommission auf, in die Handels- und Investitionsabkommen 

der EU starke und umfassende Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung aufzunehmen, die 

wirksam umgesetzt und durchgesetzt werden; 

14. bekräftigt, dass die Investitionspolitik der EU, insbesondere wenn öffentliche Mittel 

betroffen sind, zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen muss; 

weist darauf hin, dass Transparenz und Rechenschaftslegung von Einrichtungen für 

Entwicklungsfinanzierung und Partnerschaften zwischen öffentlichem Sektor und 

Privatwirtschaft (ÖPP) verbessert werden müssen, um die Finanzströme, die 

Schuldentragfähigkeit und den Mehrwert ihrer Projekte für die nachhaltige Entwicklung 

wirksam nachzuverfolgen und zu beobachten; 

15. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer Handelspolitik die Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung zu verbessern, insbesondere deswegen, weil dies im 

Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit steht; fordert die Kommission auf, die 

Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, die Flexibilitätsregelungen des 

Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 

(TRIPS), die in der am 14. November 2001 veröffentlichten Erklärung von Doha zum 

TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit anerkannt wurden, zu nutzen, um 

im Rahmen ihrer nationalen öffentlichen Gesundheitsprogramme wichtige Arzneimittel zu 

erschwinglichen Preisen bereitstellen zu können; fordert die Kommission auf, in Bezug 

auf den Inhalt ihrer Programme zur Unterstützung des geistigen Eigentums für Länder mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen für volle Transparenz zu sorgen und sicherzustellen, 

dass eine parallele Unterstützung im Bereich des geistigen Eigentums andere 

gesundheitsbezogene Entwicklungsprojekte nicht beeinträchtigt; 

16. hebt hervor, dass es im Einklang mit Ziel Nr. 16 der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

von grundlegender Bedeutung ist, weltweit Strukturen der guten Staatsführung zu fördern, 

um für einen fairen Zugang zum Recht für alle zu sorgen und auf allen Ebenen wirksame 

und rechenschaftspflichtige Einrichtungen aufzubauen; hebt hervor, dass 

Handelsabkommen und ausländische Direktinvestitionen ein wichtiges Instrument 

darstellen könnten, um die richtigen Anreize für die Verwirklichung dieses Ziels zu 

schaffen; betont in diesem Zusammenhang, dass Korruption sowohl in Industrie- als auch 
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in Entwicklungsländern ein nichttarifäres Handelshemmnis ist; begrüßt die Absicht der 

Kommission, in sämtliche künftigen Handelsabkommen ehrgeizige Vorschriften zur 

Korruptionsbekämpfung aufzunehmen; fordert die Kommission auf, neue Maßnahmen zur 

Stärkung der Rechtssicherheit in Bezug auf Investitionen zu ergreifen; 

17. betont, dass für die volle Ausschöpfung der Handels- und Investitionsmöglichkeiten durch 

die Entwicklungsländer Reformen in diesen Ländern im Bereich der Mobilisierung 

inländischer Einnahmen weiter unterstützt werden müssen, sodass sie die Einnahmen 

schneller steigern und die Steuerhinterziehung und -umgehung besser bewältigen können, 

indem die Gestaltung von effizienten, wirksamen, gerechten und transparenten 

Steuersystemen, die im Einklang mit den Grundsätzen einer verantwortungsvollen 

Staatsführung stehen, unterstützt wird; 

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den im umfassenden Rahmenwerk der 

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) für eine 

Investitionspolitik für nachhaltige Entwicklung ausgesprochenen Empfehlungen 

nachzukommen, um Anreize für verantwortungsvollere, transparentere und 

nachvollziehbare Investitionen zu schaffen. 
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